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Bekanntmachung
über die

Einschränkung des Verbrauches elektrischer
Arbeit im Versorgungsgebiete der Main -Kraft¬

werke Aktiengesellschaft Höchst a. M.
Auf Grund' der Bekanntmachung über Elektrizität und

Gas , sowie Dampf, Druckluft, Heiß- und Leitungswasser
vom 21. Juni 1917 (R .-G.-BI. S . 543) und der §§ 1, 3
und 6 der Bekanntmachungüber Elektrizität und Gas , sowie
Dampf, Druckluft, Heiß- und Leitungswasser vom 3. Ok¬
tober 1917 (R .-E .-Bl . S . 879) wird im Einvernehmen
mit den Vertrauensmännern des Reichs-Kohlenkommissars
Direktor Georg Kribben und Dipl .-Jngenieur Älerander
Klein, beide in Höchst a. M ., bestimmt:

8 1.
Lerbrauchsregelung.

1. Der Verbrauch elektrischer Arbeit wird bei allen Ver¬
brauchern, die sie von einem Stromversorgungsunternehmen
beziehen, eingeschränkt. Das Matz der Einschränkung ist
abhängig von der jewelligen Kohlenlage, der Leistungsfähig¬
keit und dem Betriebszustand des liefernden Elektrizitäts¬
werks und der Wichtgkeit des Verbrauchers. Die Grund¬
lagen für die Einschränkung gibt der Reichskommissar für die
Kohlenverteilung den Kohlenwirtschastsstellen, Abteilung
Elektrizität und durch sie den Vertrauensmännern durch
Richtlinien und besondere Anweisungen, er ergänzt und
ändert die Richtlinien der jeweiligen Kohlen- und Wkrt-
schastslage entsprechend.

Die Einsichtnahme in die Richllinien steht den Verbrau¬
chern bei den Kohlenwirtschaftsstellen, Abteilung Elektrizi¬
tät , und bei den Vertrauensmännern während der Dienst¬
stunden frei.

2. Als Verbraucher im Sinne dieser Bekanntrnachung
gelten auch solche Großabnehmer (Kommunen, Verbände
usw.) die elektrische Arbeit von einem Werke beziehen, um
sie als Stromversorgungsunternehmen weiter zu verteilen.

3. Die Regelung des Verbrauches erfolgt durch die
Abteilung Elektrizität der Kohlenwirtschastsstellenim Ein¬
vernehmen mit dem Vertrauensmann.

Zuständig ist die Kohlenwirtschaftsstelle, in deren Be¬
zirk die Betriebsstätte des liefernden Stromversorgungs¬
unternehmens liegt. Die erfolgte Regelung ist dem Ver¬
braucher schriftlich oder telegraphisch milzuteilen.

In Zweffelsfällen, die bei der Durchführung dieser Ver¬
sorgung entstehen, entscheidet der Reichskommissarfür die
Kohlenverteilung, Abtellung Elektrizität.

4. Anträge auf Aenderung der Verbrauchsregelung sind
an den Vertrauensmann zu richten. Solange ein erhöhter
Verbrauch nicht genehmigt ist, muß der Verbraucher die
bisher gültigen Grenzen einhalten. Bei neu hinzutreten-
den Abnehmern darf die Stromabnahme erst nach erfolgter
Regelung des Verbrauchs einsetzen.

In keinem Falle darf ein Verbraucher mehr Strom ent¬
nehmen, als ihm zugebilligt ist. Auch Anordnungen anderer
Behörden berechtigen ihn hierzu nicht.

Der Bezug einer erhöhten Strommenge gegen Lieferung
von Kohlen durch den Verbraucher an das Elektrizitätswerk
ist verboten, falls nicht in besonderen Fällen die ausdrückliche
Genehmigung des Reichskommissars für die Kohlenver¬
teilung hierzu erteilt worden ist.

5. Bis zu dem Zeitpunkt, .an dem die Verbrauchsrege¬
lung auf Grund dieser Bekanntmachung stattgefunden hat,
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bleibt bei Verbrauchern, die beim Inkrafttreten dieser Be-
kanntmachung bereits elektrische Arbeit bezogen haben, die
nach den bisher geltenden Bestimmungen zulässige Ver¬
brauchsregelung' bestehen. Dasselbe gilt von besonderen Zu¬
teilungen oder Vorschriften, die einzelnen Verbrauchern vor
dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung gemacht worden
sind.

6. Lichtabnehmerdürfen nicht mehr Strom verbrauchen
wie im Vorjahr . Der höchste Jahresverbrauch ab 1. Ok,
tober 1919 darf 250 kwh nicht übersteigen, mit Ausnahm«
der im öffentlichen Interesse arbeitenden Institute (Kranken¬
häuser, Schulen usw.).

7. Den Pauschalisten (denjenigen Abnehmern die den
Strom pauschal beziehen) wird strengste Sparsamkeit vor¬
geschrieben. Sollte trotz Verwarnung eine Vergeudung in
der Beleuchtung stattfinden, so wird der betreffende Abneh¬
mer unweigerlich 4 Wochen außer Betrieb gesetzt.

8. Krastabnehmer mit einem Anschlußwert bis 40 kw
resp. bis 50 PS dürfen ebenfalls nicht mehr Strom ab¬
nehmen wie im Vorjahr . Ferner wird angeordnet, daß
diese Motor « Vormittag von 6 Uhr früh bis 7.30 Uhr und
Nachmittag ab 4 Uhr bis 7 Uhr nicht in Betrieb genommen
werden dürfen. Sollte auch hier trotz Verwarnung gegen di«
Verordnung verstoßen werden, so wird der betreffende Ab¬
nehmer auf 4 Wochen außer Betrieb gesetzt.

9. Großabnehmer, die einen höheren Änschlußwert als
* 50 kw besitzen, erhalten die Einschränkungsbestimmungerl

von dem Vertrauensmann direkt, um so einen besseren Aus-
gleich für die Belastung des Kraftwerks zu erzielen.

8 2.
Neuanschlüsse und Erweiterungen.

1. Neuanschlüsse sowie Erweiterungen bestehender An¬
lagen dürfen nur auf Grund besonderer Genehmigung aus-
geführt werden. Diese soll nur in dringenden Füllen er-
ertellt werden.

2. Zuständig für die Entscheidung der Genehmigung ist
die Kohlenwirtschaftsstelle, Abtellung Elektrizität, unter An¬
hörung des Vertrauensmanns . Gesuche um Neuanschlüsfs
sind in doppelter Ausfertigung an den Vertrauensmann!
zu richten.

8 3.
Anordnungen in dringenden Notfällen.

Ergibt sich bei einem Stromversorgungsunternehmen in¬
folge Mangels an Brennstoff oder aus sonstigen Ursachen
die unbedingte Notwendigkeit, schleunigst Einschränkungen
des Verbrauchs elektrischer Arbeit vornehmen zu müssen, so
hat der Vertrauensmann dir nach Lage des Falles erforder¬
lichen Maßnahmen anzuordnen. Den Verbrauchern hat er
tunlichst vor der Durchführung Kenntnis zu geben. Den
beteiligten Kommunalbehörden und Kohlenwirtschastsstellen
bat er unverzüglich Meldung zu machen.

8 4.
Aufpreis für den Mehrverbrauch.

Verbraucher, die von einem Stromrrersorgungsunter-
nehmen elektrische Arbeit gegen Bezahlung erhalten, haben
für jede trotz besonderer Warnung über die zugelassene
Menge hinaus verbrauchte Kilowattstunde einen Aufpreis
von 50 H zu zahlen.

8 S.
Strafbestimmungen.

1. Wer trotz besonderer Warnung mehr elektrische Arbeit
verbraucht, als nach dieser Bekanntmachung und den Orts-
vorschriften und den getroffenen Anordnungen des Ver-
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ttauensmanncs zulässig ist, oder wer den Borschristen dieser
Bekanntmachung oder den auf Grund dieser Bekanntmachung
erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt, wird mit Gefäng¬
nis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu 10 000 M
oder mit einer dieser Strafen bestraft.

2. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. An-
ttagsbercchtigt ist:
») der Reichskommissar für die Kohlenoerteilung oder die

von ihm mit der Antragstellung schrifüich beauftragten
Person,

d) bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften, die von
. einer anderen Behörden als dem Reichskommissarfür

die Kohlenverteilung auf Grund dieser Bekanntmachung
ergangen sind, die Behörde, die sie erlassen hat, bei
Verfehlungen gegen § 2 dieser Bekanntmachung die
Kohlenwirtschaftsstelle.

. Richtet sich der Antrag gegen einen Reichs-, Staats¬
oder Kommunalbeamten wegen einer in Ausübung seiner
Dienstgeschäfte begangenen Zuwiderhandlung , so ist nur
der Reichskommissarfür die Kohlenverteilung antrags-
berechtigt.

8 6.
Vorstehende Bestirmnungen treten mit dem Tage ihr«

Bekanntmachung in Kraft.
Der Reichskomnnssarfür die Kohlenvertellung.

Vorstehende Bekanntmachung wird den Stromabnehmern
des Kreises mit der Bitte um genaue Beachtung zur Kennt¬
nis gebracht.

KSnigstein, den 12. November 1919.
Der Landrat . Jacobs.

An die Herren Bürgermeister des Kreises!
Zur Vereinfachung des Verfahrens bei der Anmeldung

von Veränderungen in den land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben ist durch§ 33 der Satzung der Hessen-Nassauischen
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaftbestimmt worden,
daß alle im Laufe des Jahres vorgekommenen derartigen
Veränderungen (Wechsel in der Person des Unternehmers,
Betriebseinstellungen, Betriebseröfsnungen, Vermehrung
oder Verminderung des bewirtschafteten Grundbesitzes) in
der ersten Oftoberwoche jeden Jahres mündlich zu Protokoll
des Bürgermeisters erklärt werden können. Eine solche
mündliche Erftärung ersetzt die vorgeschriebene schriftliche An¬
zeige gemäß tzß 31, 32 und 33 der Genossenschaftssatzungen
und erspart dadurch den Landwirten viel Mühe und Schrei¬
berei. Es empfiehlt sich deshalb, von der gebotenen Ge¬
legenheit Gebrauch zu machen.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß diejenigen Be¬
triebsunternehmer , welche weder eine mündliche Erftärung
bei den Bürgermeistern abgeben, noch die Anzeige gemäß
den ßß 31, 32 und 33 der Satzungen erstatten, der Genossen-
schast bis zu dem der Erstattung der Anzeige folgenden Mo¬
nat für die nach den bisherigen Einträgen in den Unter¬
nehmerverzeichnissen zu erhebenden Beittäge verpflichtet
bleiben, unbeschadet des Rechts der Genossenschaft, sich auch
an andere dieserhalö haftbaren Personen halten zu können.

Die Herren B̂ürgermeister ersuche ich. Vorstehendes auf
ortsübliche Weise bekannt zu machen und dahin zu wirken,
daß alle im Laufe des Jahres vorkommenden Betriebs-
ändcrungen Ihnen

bis spätestens zum 22. November ds. Js.
angezeigt werden. Die Anzeige wollen Sie dann in das
in den nächsten Tagen Ihnen zugehende Formular S . 5
einttagen und zwar:
1. bei Wechsel in der Person des Betriebsunternehmers in

Abschnitt A,
2. bei Betriebseinstellungen (gänzliches Ausscheiden eines

Bettiebes) in Absatz B,
3. bei Betriebseröffnungen (neue Betriebe) in Abschnitt C,
4 . bei Betriebsveränd erringen in Abschnitt T>1 bezw . D 2

Die nachstehenden Punfte wollen Sie besonders be¬
achten:
a) Bei Aufnahme der Betriebsveränderungen in den Ab¬

schnittenv 1 und v 2 des Formulars sind nur die wirk¬
lichen Zu- und Abgänge bei den einzelnen Betrieben zu
berücksichtigen. Es darf also nicht, wie dies bisher mehr¬
fach geschehen, unter v 1 und 2 die gesamte von dem
Unternehmer bewirtschaftete Fläche angegeben werden.

b) Der Flächeninhalt der eingestellten Bettiebe und Ab¬
gänge muß derselbe sein, wie derjenige der neueröffneten
Bettiebe und Zugänge . Da , wo eine Differenz zwischen
den Gesamtergebnissen sich ergibt, ist eine Erläuterung
erforderlich.

o) Jeder in Bettacht kommende Bettiebsunternehmer hat in .
der Spalte mft der Bezeichnung „Namensbeischrist des
Unternehmers" seinen Namen selbst einzuschreiben.

<1) Bei allen Einträgen , ausgenommen unter Abschnitt 6,
ist die Nummer des landwirtschaftlichen Unternehmer¬
verzeichnisses anzugebcn. Der Angabe der Grundfteuer-
bettäge bedarf es dagegen nicht mehr.

e)  Da die Beträge für das Kalenderjahr 1918 bereits ent¬
richtet sind, ist als Zeitpuntt , von wann ab die Verände¬
rungen gelten sollen, kein früheres Datum als der 1. Ja¬
nuar 1919 anzugebcn. Zur Vermeidung von Wette¬
rungen empfiehlt es sich, dieses Datum allgemein ein-
zuttagen.

k) Es ist darauf zu achten, daß die gelegenüich der Bei¬
ttagserhebung im verflossenen Frühjahr angemeldeten
Veränderungen in die Liste ausgenommen werden, auch
wenn in der ersten Oftoberwoche eine nochmalige An¬
zeige nicht erfolgt.

Die ausgefüllten Formulare sind bis spätestens zum
1. Dezember ds . Js . hier einzureichen.

KSnigstein im Taunus , den 5. November 1919.
Heflen-Naffauische landwirtschaftliche Verufsgenoffenschast

Sektion KSnigstein im Taunus.
Der Vorsitzende: Jacobs.

Betr. Kriegsgefangenenheimkehr.
Entsprechend den Bestimmungen über die Errichtung

von Silssausschnffen für heimyekehrte Kekegsoefanacne
ist für den Umfanq des hiestaen Kreises mit dem Sitze
beim Kreiswohlsährtsamt (Landratsamt) in Königftein
eine KriegsgesangenenheimkehrsteHe

errichtet worden, deren Aufgabe es ist, die aus der Kriegs¬
gefangenschaftZurückgekehrten nach ihrer Ankunst in der
Heimat mit Rat und Tat zu unterstützen, ihnen bei Be-
schussung der Lebensmittelkarten, bei Berufsberatung , nament¬
lich bet einem Berufswechsel, bei Ansiedelung, bei Geltend¬
machung von Ansprüchen usw. zur Seite zu stehen.

Die keimgekehrten Kriegsgefangenen mache ich darauf
aufmerksam, dah sie sich nach dem Eintreffen in der Heimat
an die „KriegSgesangenenheimkehr" wenden und dort an¬
melden wollen.

KSnigstein , den 22. Oktober 1919.
Kreisroohlfahrisamt

Abtlg . Kriegsgefangenenheimkehr.
Jacobs.

Bekanntmachungen für Königstein.
Nachdem durch Verordnung vom 28. 8. 1919 genehmigt

worden ist, daß die zur Erweiterung des Friedshofs der
Stadtgemeinde Königstein erforderlichen Grundflächen im
Wege des Enteignungsverfahrens von der Stadtgemeinde
Königstein erworben werden dürfen, beabsichtigt der dortige
Magistrat die in dem angeschlossenen Auszuge aus dem
vorläufig sestgestelllen Plan nebst 1 Beilage bezeichnelen
Grundflächen in der Gemarkung Königstein zu erwerben und
hat darauf angetragen, daß das Verfahren wegen endgültiger
Feststellung des Enteignungsplanes nach Maßgabe der Vor¬
schriften der 88 18 ff. des Edsetzes vom 11. Juni 1874 ein¬
geleitet werde.
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Demgemäß wird diese Bekanntmachung nebst Beilagen
zufolge der Vorschrift im § 19 a. a. O. im Bezirke der Ge¬
meinde Königstein 14 Tage zu jedermanns Einsicht offen
gelegt.

Während dieser Zeit kann jeder Beteiligte im Umfange
seines Interesses Einwendungen gegen den Plan erheben.

Auch der Eemeindevorstand zu Königstein hat das Recht,
Einwendungen zu erheben, welche auf die Anlage von
Wegen, Ueberfahrten, Tristen, Einfriedigungen, Bewäffe-
rungs - und Vorflutsanlagen , die im öffentlichen Interesse
zur Sicherung gegen Gefahren und Nachteile erforderlich
werden oder auf die Richtung des Unternehmens sich be¬
ziehen.

Die Einwendungen sind bei dem Herrn Geheimen Regie¬
rungsrat Walther zu Wiesbaden, Regierungsgebäude Bahn-
hofftraße 15 entweder schriftlich einzureichen oder bei der
Polizeiverwaltung zu Königftein mündlich zu Protokoll zu
geben.

Wiesbaden, den 28. Oktober 1919.
Der Regierungspräsident . I . A. : Walther.

Vorstehende Bekanntmachung wird in Gemäßheit des
8 19 des Enteignungsgesetzes vom 11. Juni 1874 mit dem
Hinzufügen veröffentlicht, daß die Enteignungs -Unterlagen
von Samstag den 15. d. M . ab 14 Tage lang zu jedermanns
Einsicht im Rathause, Zimmer 2, offenliegen. Beteiligte
können während dieser Zeit im Umfange ihres Interesses
Einwendungen gegen diesen Plan entweder schriftlich bei
dem Geheimen Regierungsrat Walther in Wiesbaden oder
mündlich bei dem Unterzeichneten zu Protokoll erheben.

Königftein, 11. November 1919.
_ Der Magistrat.

Der Lebensmittelvevkaus findet diese Wache am
Samstag, den 15. d. Mts , geaen Abgabe des AbschnittesNr. 1« der Lebensmittelkarte statt.

Königftein» Sen 14. November 1919.
Der Magistrat. B.: Briibi.

Fleischversorgnng.
Am Samstag , den 15. d. Mts ., vorm, von 8 Uhr ab,

,verden an die bei den Metzgern Kroth, Schauer , Cahn,
Rurkart , Mischer, Bender und Schwager eingetragenen
Kunden Meisch bezw. Wurst verausgabt. Die auf den Kopf
entfallende Menge wird im Berkausslokal bekanntgegeben.Königslein i. T., den 14. November 1919.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Es ist ungeordnet , daß die Einwohner bei Auf¬

nahme eines Offiziers sich sofort ein Bittet zu ver¬
schaffen haben. Dieses Bittet wird unter Angabx von
Name und Dienstgrad des Offiziers auf dem Rat¬
haus , Zimmer 4, ausgestellt . Soweit die Quartier¬
geber noch nicht im Besitze des Bittets sind, muß die
Ausstellung sofort nachgeholt werden.

Königslein k. T., den 12. November 1919.
_ Der Bürgermeister. I B.: Krfihl.

Die Bücherausgabe ver Knrbibliothek
findet für die Folge Montags und Donnerstags nach¬
mittags von 5—« Uhr statt.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ De^ Büraermeifier ^ IB ^ Drahl.

Bekanntmachung für Falkenftein.
Die 3. Rate Staats - und Gemeindesteuern

wird vom 8.—15. November durch den Unterzeichneten
erhoben. Es wird um pünktliche Einhaltung des Termins
ersucht.

Falkenstein, den4. November 1919.
Ochs. Gemeinderechner.

Bekanntmachung für Fischbach.
Die 3 . Rate Staats - und Gemeindesteuer

wird Dienstag , den n . bis Samstag , den 15. November,
in den Vormittagsstunden von 9—12 Uhr erhoben. Die
Beträge sind abgezählt bereit zu halten. Es wird gebeten,
den Termin pünktlich einzuhalten.

. . Gemeindekasse: Gottschalk.

Bekanntmachung.
Unter Nummer 71 unseres Handelsregisters Abteilung A

ist heute die offene Handelsgesellschaft in Firma Bender
und Schwind zu Königstein im Taunus eingetragen
worden. Persönliw hastende Gesellschafter sind:

1. Kaufmann Fritz Bender.
2. Agronom Dr . Heinrich Schwind

beide in Königstein i. T.
Die Gesellschaft hat am 1. Oktober 1913 begonnen.
Königstein (Taunus), den 10. November 1919.

_ Das Amtsgericht.

Göst und Hartenvau Werein
für Königstsin unö Mmgegenö.

Die Mitglieder werden gebeten, das zur
Obstschau bestimmte Obst bis spätestens Sams¬
tag mittag im „ Grünen Baum " abzutieser « .

Sonntag nachmittag8 Uhr im „Brünen Baum;«
TTlitgtiederoerfammlung

verbunden mit einer
/vww ' Meinen Ob/ifdinu.

Zu zahlreichem Besuch ladet ein
Dornanf , Vorsitzender. Freund, Schriftführer.

Turn-Uereln Könlssteln.
Die Turnstunden

werden nunmehr wieder reges»
mäßig Montags und Donners»
tags und zwar im Saale Procasky
abgehalten. Beginn Montag , de»
17. November, pünktlich B1/?, Uhr
abends. Die Turner werden ge¬
beten, pünktlich und zahlreich zu
erscheinen._ Der Bortland.

tlähmafdiinen-
Reparaturen

aller Systeme , sowie alle Ersatzteile und Oel
empfiehlt

Mechaniker
Mdi. Sdineider, Meuenhnini.T.,
Obere Langgasse 25 . — Werkstatt im Hause.

Ia. helle Ware , Büroleim in
verschiedenen Füllungen zu

haben in der
Druckerei Ph. Kleinböhl, Königstein i. T., Fernruf 44

Du  Sparkasse
des

Vorschnssvereiits 211 Hockstu.ü
eingstr . Genossenschaft mit beschr . Haftpflicht

nimmt auf ein Sparkassenbuch Beträge von Mk. 1 — an in
unbeschränkter Höhe und verzinst dieselben vom
Tage der Einzahlung an bis zum Tage der Rückzahlung

mit

3 1/ 07/2 / «M»
Ferner nimmt der Vorschussverein Darlehen gegen Aus¬
gabe von Schuldscheinen in Beträgen von Mark 500.— an
zu 3 »/* °/o bei halbjähriger Kündigung und zu 4 % bei ganz¬
jähriger Kündigung . Die Verzinsung beginnt mit dem Tage der
Einzahlung . Der Vorstand.
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